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RS UVS Steiermark 1998/04/10 503.1-
1/98

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1998

Rechtssatz

Die Gemeinde tri t keine Entscheidungsp icht im Sinne des § 8 Umweltinformationsgesetz (UIG), wenn sie lediglich als

Konsenswerberin (Konsensinhaberin) für die kommunale Abwasseranlage auftritt. Damit fehlt es nämlich sowohl an

einer bundesgesetzlichen Übertragung von Aufgaben im Umweltschutzbereich an sie als Verwaltungsbehörde (§ 3 Abs

1 Z 1 UIG), als auch an einer Organstellung nach § 3 Abs 1 Z 2 leg. cit.

Daher waren der an die Gemeinde gerichtete Antrag auf bescheidmäßige Behandlung des Begehrens um Mitteilung

von Umweltdaten sowie der diesbezügliche Devolutionsantrag an den UVS nicht zulässig.
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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